
Schulhausordnung 
 
 
 
 Das Schulhaus ist Mo.- Fr. von 7.10 Uhr bis 12.00 Uhr und von 

13.35 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet, am Mittwoch nur vormittags. 
 
 Das Schulhaus darf nur mit sauberen Schuhen betreten werden. 

Keine Rollschuhe und Rollbretter! Scooter werden 
zusammengeklappt. 

 
 Während der Unterrichtszeit halten sich keine Schüler/innen unbeaufsichtigt in den Gängen auf. 

 
 Kleine Pausen: Die Schüler/innen verhalten sich ruhig. 
 
 Bewegungs- und Ballspiele finden draussen statt. 
 
 Während der 10.00 Uhr-Pause halten sich keine Schüler/innen im Schulhaus auf. 

 

 Das Schulareal darf während der Unterrichtszeit nicht verlassen werden. 
 
 Verboten ist: 

o das Bedrohen, Gefährden und Verletzen von Personen, 
o das Werfen von harten Gegenständen, 
o das Werfen von Schneebällen gegen Gebäude, Fahrzeuge und unbeteiligte 

Personen, 
o das Beschmutzen und Beschädigen von Einrichtungen und Gegenständen inklusive 

Velos und Pflanzen, 
o das Baden in den Brunnen und das Durchnässen von Personen. 

 
 Auf dem gesamten Schulareal und an allen Schulanlässen sind das Rauchen und der Konsum 

von alkoholischen Getränken verboten. 

 
 Allfällige Beschädigungen sind sofort einer Lehrkraft oder dem Anlagewart zu melden. 

 
 Sanktionen oder Strafmassnahmen werden durch Lehrkräfte ausgesprochen. 
 
 Waffen und waffenartige Gegenstände werden konfisziert. (Siehe Merkblatt) 
 

 Die Schulräume dürfen in der Winterzeit (nach Ankündigung) nur mit Hausschuhen betreten 
werden. 

 
 Das unbefugte Betreten fremder Klassenzimmer ist nicht erlaubt. 
 
 Heizkörper werden nur durch Lehrkräfte und den Anlagewart bedient. 

 
 Altpapier und Kehricht gehören in die dazu bestimmten Behälter. 
 
 Nach der letzten Lektion werden die Stühle auf die Pulte gestellt. Die Schulzimmer sind 

besenrein, mit gelöschtem Licht und geschlossenen Fenstern und Türen zu hinterlassen. 
 

 Jede Klasse ist für die Reinigung von Flecken, die allenfalls durch Essen, Trinken oder andere 

Tätigkeiten verursacht worden sind, selber verantwortlich. 


